
21() Uuns;

zwischen dem bei der Eheschliefßung nach insbesondere miıt nicht selten auftretenden Ke1l-
Ben hın esagten un: dem innerlich Gewollten fungsverzögerungen ın den Blick nehmen.
betrifft, wendet sich der Vft miıt Recht jeden- In einem relatiıv kurzen Beıltrag 177-183)
falls bezüglich der Westlichen Welt 1ne befasst sich der Verfasser mıt der Prasump-
lIinear nivellierende Anwendung Cdieses Grund- 10n über Cdie Fortdauer des FEhekonsenses bei
SAaLl7eS (162) LEr melnt o  9 MUSSE ernsthaft einer JL eiINes Hindernisses der JL
Cdie rage einer Aufhebung Cieser Bestimmung Formmangels ungültigen Ehe c 1107 uch
durch den Gesetzgeber geprüft werden (163) diesbezüglich MUSSE ın einem weitgehend enL-
wobei freilich, angesichts des notwendigerweise christlichten Milieu Cdie Bedeutung dieser Pra-
lokal begrenzten C'harakters einer solchen Auf- sumption relativiert werden. Auftallend ın
hebung, 1ne Reihe VOoO  3 schwierigen Fragen diesem Zusammenhang 1st, dass der Verfasser
lösen ware. Von einem solchen chritt des (Ge- Cdie ANSCHOMNINEN Fortdauer des FEhekonsenses
setzgebers 1st daher her abzuraten. Gefragt WAre auf Hindernisse des rein kirchlichen Rechts
ın diesen Uun: ahnlichen Fällen ın ersier Linıe einschränkt diritto umano) Uun: SOM IT dieje-
Cdie forensische Interpretation durch Cdie Ych- nıgen göttlichen der Naturrechts ausblendet
lichen Gerichte, Cdie sich der Vorarbeiten seltens (z.B 179-182) DDazu gibt ber der ext des ın

ede estehenden C A110O115 keinen Anlass: 1stder Lehre bedienen könnte. Das vorliegende
Buch eistet ın diesem Zusammenhang einen vielmehr VOoO  3 Hindernissen schlechthin Cdie
wichtigen LMenst Was den Beılitrag VO  3 Lehre ede [Dass damıit alle Hindernisse, gleich wel-
un: Rechtsprechung ZuUu!r Fortentwicklung des her Provenlenz, gemeıint sind, 1st uch AUS den
gesatzten Rechts betrifft, darf einmal mehr Bestimmungen über Clie Heilung ın der Wurzel
daran erinnert werden, dass der gesamte Inhalt ersichtlich. So Sagt 11653 ZWäl, dass 1ne
des 1095, D bereits angewandtes JL eINes Hindernisses des Naturrechts der
(Richter-)Recht WAaäl, schon bevor der esetzge- DOSIELV göttlichen Rechts nichtige Ehe YST ab
ber Cdie rage aufgegriffen hat dem Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses

uch Cdie ın 109%6 enthaltene Rechts- geheilt werden könne, doch hat das nichts miıt
vermutung, dass nach erreichter Pubertät das der rage der Fortdauer des FEhekonsenses
erforderliche Mindestwissen über den Inhalt {un. [ese wird vielmehr Hau prasumlert
des FEhekonsenses vorhanden sel1, Hält der Ver- WI1IE bei allen anderen Hindernissen bzw. bei
fasser für unangebracht. LEr verwendet O einem Formmangel.
Cdie Formulierung „J10OI1 credibile“ (168) DIie Auf 1nN€ zumindest missverständliche HFOT-
ın 105853 festgelegten Altersgrenzen bezüg- mulierung S£1 noch hingewiesen. Der Verfasser
ich der biologischen Reife für 1ne Ehe dürfe bezeichnet den 1m Falle einer ungültigen FEhe
den Gesetzgeber nicht dazu verleiten, Cdieses geleisteten ONSENS als unwirksam Uun: daher
Unterscheidungskriterium undifferenziert auf nichtig („inefiicace, quindi nullo”, 182) Be-
den Bereich der psychischen Voraussetzungen züglich der Unwirksamkeit des Konsenses 1st
für 1nN€ gültige Eheschließung anzuwenden. dem Verfasser folgen, ber nichtig 1st nicht
Sofern Cdie Bischofskonferenz eINeEeSs Landes VOoO  3 der ONnsenNns, sondern Cdie FEhe DIe Gültigkeit
der ihr kraft 105853 zukommenden oll- des Konsenses 1st Ja geradezu Voraussetzung für
macht Gebrauch gemacht habe, für Cdie Erlaubt- Cdie Heilung ın der Wurzel einer ungültigen FEhe

Das miıt aufßerordentlicher Sachkenntnisheit der Eheschliefßung eın höheres als das ın
105853 angeführte 1111 festzulegen, solle Uun: miıt Scharfsinn geschriebene Buch wird
der Vorschlag des Verfassers Cdieses uch bei sicherlich ın der wissenschaftlichen Welt Cdie g-
der Entscheidung über Cdie psychisch-affektive bührende Anerkennung erfahren.
Reife eINeSs Ehepartners mıt berücksichtigt WT - WIien BYTÜunNng Primetshofer
den (176) DDiesem Anliegen des Vis 1st AMNVAT

1m Grunde JLL zuzustimmen, erhebht
sich allerdings Cdie quaest10 facti, ob Cdie einzel-
1IieN Bischofskonferenzen VOoO  3 ihrer Vollmacht
uch entsprechenden Gebrauch gemacht haben +  S LeY Miıchael Kalrser | eander Hg.) Von
Jedenfalls 1st uch ın diesem Punkt VOT einer SC- der Romantık ZUT ästhetischen Religion.
neralisierenden Anwendung der Prasumption Wılhelm Fiınk Verlag, München 2004 (238,
des 109%6 WAaLrNell; 1st Immer der E1In- 453 SCHWL.-W. AbD.) Kart uro 2990 (D)
zelfall mıt al l selinen möglichen Verflechtungen, (A) chr 52.20 ISBN Y /8-3-7/77/705-4019-8
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zwischen dem bei der Eheschließung nach au-
ßen hin Gesagten und dem innerlich Gewollten 
betrifft  , so wendet sich der Vf. mit Recht jeden-
falls bezüglich der Westlichen Welt gegen eine 
linear nivellierende Anwendung dieses Grund-
satzes (162). Er meint sogar, es müsse ernsthaft  
die Frage einer Aufh ebung dieser Bestimmung 
durch den Gesetzgeber geprüft  werden (163), 
wobei freilich, angesichts des notwendigerweise 
lokal begrenzten Charakters einer solchen Auf-
hebung, eine Reihe von schwierigen Fragen zu 
lösen wäre. – Von einem solchen Schritt des Ge-
setzgebers ist daher eher abzuraten. Gefragt wäre 
in diesen und ähnlichen Fällen in erster Linie 
die forensische Interpretation durch die kirch-
lichen Gerichte, die sich der Vorarbeiten seitens 
der Lehre bedienen könnte. Das vorliegende 
Buch leistet in diesem Zusammenhang einen 
wichtigen Dienst. Was den Beitrag von Lehre 
und Rechtsprechung zur Fortentwicklung des 
gesatzten Rechts betrifft  , so darf einmal mehr 
daran erinnert werden, dass der gesamte Inhalt 
des c. 1095, 2–3 CIC/1983 bereits angewandtes 
(Richter-)Recht war, schon bevor der Gesetzge-
ber die Frage aufgegriff en hat.

Auch die in c. 1096 § 2 enthaltene Rechts-
vermutung, dass nach erreichter Pubertät das 
erforderliche Mindestwissen über den Inhalt 
des Ehekonsenses vorhanden sei, hält der Ver-
fasser für unangebracht. Er verwendet sogar 
die Formulierung „non è credibile“ (168). Die 
in c. 1083 § 1 festgelegten Altersgrenzen bezüg-
lich der biologischen Reife für eine Ehe dürfe 
den Gesetzgeber nicht dazu verleiten, dieses 
Unterscheidungskriterium undiff erenziert auf 
den Bereich der psychischen Voraussetzungen 
für eine gültige Eheschließung anzuwenden. 
Sofern die Bischofskonferenz eines Landes von 
der ihr kraft  c. 1083 § 2 zukommenden Voll-
macht Gebrauch gemacht habe, für die Erlaubt-
heit der Eheschließung ein höheres als das in c. 
1083 § angeführte Limit festzulegen, solle – so 
der Vorschlag des Verfassers – dieses auch bei 
der Entscheidung über die psychisch-aff ektive 
Reife eines Ehepartners mit berücksichtigt wer-
den (176). – Diesem Anliegen des Vf.s ist zwar 
im Grunde genommen zuzustimmen, es erhebt 
sich allerdings die quaestio facti, ob die einzel-
nen Bischofskonferenzen von ihrer Vollmacht 
auch entsprechenden Gebrauch gemacht haben. 
Jedenfalls ist auch in diesem Punkt vor einer ge-
neralisierenden Anwendung der Präsumption 
des c. 1096 § 2 zu warnen; es ist immer der Ein-
zelfall mit all seinen möglichen Verfl echtungen, 

insbesondere mit nicht selten  auft retenden Rei-
fungsverzögerungen in den Blick zu nehmen.

In einem relativ kurzen Beitrag (177–183) 
befasst sich der Verfasser mit der Präsump-
tion über die Fortdauer des Ehekonsenses bei 
einer wegen eines Hindernisses oder wegen 
Formmangels ungültigen Ehe (c. 1107). Auch 
diesbezüglich müsse in einem weitgehend ent-
christlichten Milieu die Bedeutung dieser Prä-
sumption relativiert werden. – Auff allend in 
diesem Zusammenhang ist, dass der Verfasser 
die angenommene Fortdauer des Ehekonsenses 
auf Hindernisse des rein kirchlichen Rechts 
einschränkt (diritto umano) und somit dieje-
nigen göttlichen oder Naturrechts ausblendet 
(z.B. 179–182). Dazu gibt aber der Text des in 
Rede stehenden canons keinen Anlass; es ist 
vielmehr von Hindernissen schlechthin die 
Rede. Dass damit alle Hindernisse, gleich wel-
cher Provenienz, gemeint sind, ist auch aus den 
Bestimmungen über die Heilung in der Wurzel 
ersichtlich. So sagt c. 1163 § 2 zwar, dass eine 
wegen eines Hindernisses des Naturrechts oder 
positiv göttlichen Rechts nichtige Ehe erst ab 
dem Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses 
geheilt werden könne, doch hat das nichts mit 
der Frage der Fortdauer des Ehekonsenses zu 
tun. Diese wird vielmehr genau so präsumiert 
wie bei allen anderen Hindernissen bzw. bei 
einem Formmangel.

Auf eine zumindest missverständliche For-
mulierung sei noch hingewiesen. Der Verfasser 
bezeichnet den im Falle einer ungültigen Ehe 
geleisteten Konsens als unwirksam und daher 
nichtig („ineffi  cace, e quindi nullo“, 182). – Be-
züglich der Unwirksamkeit des Konsenses ist 
dem Verfasser zu folgen, aber nichtig ist nicht 
der Konsens, sondern die Ehe. Die Gültigkeit 
des Konsenses ist ja geradezu Voraussetzung für 
die Heilung in der Wurzel einer ungültigen Ehe.

Das mit außerordentlicher Sachkenntnis 
und mit Scharfsinn geschriebene Buch wird 
sicherlich in der wissenschaft lichen Welt die ge-
bührende Anerkennung erfahren.
Wien Bruno Primetshofer

KUNST

◆ Ley Michael / Kaiser Leander (Hg.), Von 
der Romantik zur ästhetischen Religion. 
Wilhelm Fink Verlag, München 2004. (238, 
43 schw.-w. Abb.) Kart. Euro 29,90 (D) / 30,80 
(A) / sFr 52,20. ISBN: 978-3-7705-4019-8.
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711lturgle

Siert Thomas Macho 1m celben Buch ın eInNnemEın spannendes, doch uch nicht ungefähr-
liches Buch Spannend Uun: aufschlussreich Interview miıt Anselm Kiefer, ın dem uch Cdie
insofern, als ın einer Reihe VOoO  3 Aufsätzen Uun: tTenzen zwischen unst, Mythologie un:
einem Interview Clie VO  3 den Avantgarden 1 — Wissenschaft cehr difierenziert ausgelotet WT -

hobenen Ansprüche auf Weltdeutung SOWIE Cdie den nter den differenzierenden Beltragen S£1
ähe mancher I1heoreme den Maxımen ausdrücklich noch Walter Siftfers Auseinander-
talıtärer 5ysteme des VEILSANSCHEN Jahrhunderts setzung miıt der Fıgur Hans Sedlmayrs hervor-
kritisch reflektiert werden. Futuristische Uun: gehoben; durch 1ne detaillierte Rekonstrukti-
Ssurrealistische Manıifeste werden ebenso einer biografischer, kunstwissenschaftlicher un:
kritischen Prüfung unterzogen WIE Kandinskys politischer Aspekte selner Persönlichkeit SOWIE
kErwartungen das „Geistige ın der Kunst“ se1INEs Umfeldes gelingt ihm, Cdie Ambivalenz
der Richard Wagners Erlösungsmyhtologien. selner tärken, Cdie lImmer uch Schwächen

mutieren können, vorzuführen.Nicht ungefährlich insofern, als gerade ın einer
derart anspruchsvollen Ideologiekritik manche Eın materjalreiches Buch, das allen CILLD-
ohl Recht erwartbaren Difterenzierungen fohlen sel1, denen „ideologiefreie‘ Kaume 115 -

unterbleiben. Meın ersties Argumen 1st asthe- pekt sind, nicht 7zuletzt unfer den Ideologiekri-
tikern.tischer altlur SO erhellend Jean Clairs Analyse

csurrealistischer Manifeste hinsichtlich deren LINZ Monika TLeisch-Kies!
Absolutheitsansprüche 1st, 1st andererseits
1ne künstlerische Position nicht auf Cdie AÄus-
JL ihrer Protagonisten reduzieren. Und
1ne Gleichsetzung theoretischer ÄAußerungen +  S Fuchs, Guldo Hg.) Den Sonntag aröft-
VOoO  3 Künstlern un: Künstlergruppierungen mıt

Nen | 1eder XT en Pustet, Ra-Jjenen VOoO  3 Diktatoren un: diktatorischen Syste- gensburg 2004 Seıten Hardcover mıit
111e übersieht gerade Cdie asthetische Difterenz, eingelegter uro 19,90 (D)/Euro 23,50WI1IE 61€ 1wa ın Momenten des Spielerischen Uun:
Ironischen zu Ausdruck kommt. Meın Zzweıites A)SFr 34,90
Argumen! 1st eın theologisches: [Dass spatestens e Feler des onntags 1st als Urfeiertag der
ce1t der Romantik Cdie uns uch einem (Irt C'hristinnen Uun: C'hristen der gelebte Wider-
religiöser Vorstellungen Uun: Erwartungen stand Cdie totale Verzweckung des Men-
ohl auf Seiten des Künstlers als uch auf Jener schen un: der Schöpfung. Gerade deshalb wird
der Kezıplenten geworden 1st, Uun: dass derar- gegenwartig VOoO  3 Öökonomischen Plausibili-
t1ge Haltungen einer (selbst)kritischen Analyse aten ın rage gestellt Uun: durch Flexibilisie-
bedürfen, 1st unbestritten. [)ass 1ne derartige rung wWw1Ie Individualisierung einer wachsenden
Analyse jedoch nicht anhand einer Gleichset- Freizeitgesellschaft ausgehöhlt. Eiınen Gegenak-
ZUILS VO  3 Religion Uun: Fundamentalismus ent das vorliegende Buch ESs 11 einen
eisten 1st, 1st :;ohl ebenso unbestritten. Ins- Beıltrag dazu eisten, Cdie Bedeutung bereits des
besondere ın einer eIt aufgeheizter religiöser 5amstag Abends, des „Sonnabends”, als Begiınn
Fundamentalismen sollte 111all VOoO  3 einer WI1S- des christlichen Urfeiertags herauszustellen un:
senschaftlichen Auseinandersetzung eın HhÖ- 1n€e christliche Sonntagskultur Öördern.
heres Differenzierungspotenzial erwarten dür- ach einem pragnanten Geleitwort (7) des
fen, als manchen tellen des vorliegenden Hildesheimer Bischofs Josef Homeyer ckizziert
Bandes geschieht. Wenn Michael LeYy cschreibt: der Herausgeber, Liturgiedozent ın Hildesheim
„DIE asthetischen Religionen der Avantgarden Uun: Würzburg, ın einer Einleitung (8-11) den
un: Cdie politischen Religionen der Moderne Brauch der Sonntagseröffnung, der SeE1INE Ur-
haben ın ihrem Innersten Kern 1ne geme1n- sprunge 1m Judentum hat, ber ebenso auf aıhn-

liche Kıten ın der christlichen Tradition zSAT1L1LE Theologie: Cdie onostische Heilsvorstellung
VOoO  3 Erlösung Uun: Vernichtung” (58) impliziert 5yriens, Athiopiens der Irlands zurückschau-

kann (81) Herauszustreichen 1st Cdie Feststel-diese Aussage nicht 11UT einen theoretischen
Kurzschluss VO  3 asthetischen Visionen Uun: p —_ lung, dass sich diese Beispiele nicht einfach ın
lıtischen Vernichtungsprogrammen, sondern 1nN€ andere e1t Uun: Kultur übertragen lIassen
uch 1nN€ Gleichsetzung VOoO  3 (NOSIS Uun: Ota- Uun: dass bei aller Verwandtschaft mıt der
Itariısmus. Gerade diese Kurzschlüssigkeit Uun: jüdischen Tradition nicht angebracht 1st, de-
damit ihrerseits totalıtäre Haltung problemati- 1E Kıten ZuUu!r Sabbat-Begrüfßung kopieren
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Ein spannendes, doch auch nicht ungefähr-
liches Buch: Spannend und aufschlussreich 
insofern, als in einer Reihe von Aufsätzen und 
einem Interview die von den Avantgarden er-
hobenen Ansprüche auf Weltdeutung sowie die 
Nähe mancher Th eoreme zu den Maximen to-
talitärer Systeme des vergangenen Jahrhunderts 
kritisch refl ektiert werden. Futuristische und 
surrealistische Manifeste werden ebenso einer 
kritischen Prüfung unterzogen wie Kandinskys 
Erwartungen an das „Geistige in der Kunst“ 
oder Richard Wagners Erlösungsmyhtologien. 
Nicht ungefährlich insofern, als gerade in einer 
derart anspruchsvollen Ideologiekritik manche 
wohl zu Recht erwartbaren Diff erenzierungen 
unterbleiben. Mein erstes Argument ist ästhe-
tischer Natur: So erhellend Jean Clairs Analyse 
surrealistischer Manifeste hinsichtlich deren 
Absolutheitsansprüche ist, so ist andererseits 
eine künstlerische Position nicht auf die Aus-
sagen ihrer Protagonisten zu reduzieren. Und 
eine Gleichsetzung theoretischer Äußerungen 
von Künstlern und Künstlergruppierungen mit 
jenen von Diktatoren und diktatorischen Syste-
men übersieht gerade die ästhetische Diff erenz, 
wie sie etwa in Momenten des Spielerischen und 
Ironischen zum Ausdruck kommt. Mein zweites 
Argument ist ein theologisches: Dass spätestens 
seit der Romantik die Kunst auch zu einem Ort 
religiöser Vorstellungen und Erwartungen – so-
wohl auf Seiten des Künstlers als auch auf jener 
der Rezipienten – geworden ist, und dass derar-
tige Haltungen einer (selbst)kritischen Analyse 
bedürfen, ist unbestritten. Dass eine derartige 
Analyse jedoch nicht anhand einer Gleichset-
zung von Religion und Fundamentalismus zu 
leisten ist, ist wohl ebenso unbestritten. Ins-
besondere in einer Zeit aufgeheizter religiöser 
Fundamentalismen sollte man von einer wis-
senschaft lichen Auseinandersetzung ein hö-
heres Diff erenzierungspotenzial erwarten dür-
fen, als es an manchen Stellen des vorliegenden 
Bandes geschieht. Wenn Michael Ley schreibt: 
„Die ästhetischen Religionen der Avantgarden 
und die politischen Religionen der Moderne 
haben in ihrem innersten Kern eine gemein-
same Th eologie: die gnostische Heilsvorstellung 
von Erlösung und Vernichtung“ (58), impliziert 
diese Aussage nicht nur einen theoretischen 
Kurzschluss von ästhetischen Visionen und po-
litischen Vernichtungsprogrammen, sondern 
auch eine Gleichsetzung von Gnosis und Tota-
litarismus. Gerade diese Kurzschlüssigkeit und 
damit ihrerseits totalitäre Haltung problemati-

siert Th omas Macho im selben Buch in einem 
Interview mit Anselm Kiefer, in dem auch die 
Grenzen zwischen Kunst, Mythologie und 
Wissenschaft  sehr diff erenziert ausgelotet wer-
den. Unter den diff erenzierenden Beiträgen sei 
ausdrücklich noch Walter Sitters Auseinander-
setzung mit der Figur Hans Sedlmayrs hervor-
gehoben; durch eine detaillierte Rekonstrukti-
on biografi scher, kunstwissenschaft licher und 
politischer Aspekte seiner Persönlichkeit sowie 
seines Umfeldes gelingt es ihm, die Ambivalenz 
seiner Stärken, die immer auch zu Schwächen 
mutieren können, vorzuführen.

Ein materialreiches Buch, das allen emp-
fohlen sei, denen „ideologiefreie“ Räume sus-
pekt sind, nicht zuletzt unter den Ideologiekri-
tikern.
Linz Monika Leisch-Kiesl

LITURGIE

◆ Fuchs, Guido (Hg.): Den Sonntag eröff-
nen. Lieder – Texte – Riten. F. Pustet, Re-
gensburg 2004. 48 Seiten. Hardcover mit 
eingelegter CD, Euro 19,90 (D)/Euro 23,50 
(A)/sFr 34,90.

Die Feier des Sonntags ist als Urfeiertag der 
Christinnen und Christen der gelebte Wider-
stand gegen die totale Verzweckung des Men-
schen und der Schöpfung. Gerade deshalb wird 
er gegenwärtig von ökonomischen Plausibili-
täten in Frage gestellt und durch Flexibilisie-
rung wie Individualisierung einer wachsenden 
Freizeitgesellschaft  ausgehöhlt. Einen Gegenak-
zent setzt das vorliegende Buch: Es will einen 
Beitrag dazu leisten, die Bedeutung bereits des 
Samstag Abends, des „Sonnabends“, als Beginn 
des christlichen Urfeiertags herauszustellen und 
so eine christliche Sonntagskultur fördern.

Nach einem prägnanten Geleitwort (7) des 
Hildesheimer Bischofs Josef Homeyer skizziert 
der Herausgeber, Liturgiedozent in Hildesheim 
und Würzburg, in einer Einleitung (8–11) den 
Brauch der Sonntagseröff nung, der seine Ur-
sprünge im Judentum hat, aber ebenso auf ähn-
liche Riten in der christlichen Tradition etwa 
Syriens, Äthiopiens oder Irlands zurückschau-
en kann (8f). Herauszustreichen ist die Feststel-
lung, dass sich diese Beispiele nicht einfach in 
eine andere Zeit und Kultur übertragen lassen 
und dass es – bei aller Verwandtschaft  mit der 
jüdischen Tradition – nicht angebracht ist, de-
ren Riten zur Sabbat-Begrüßung zu kopieren 

Liturgie


